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Bekanntmachung

der Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von
Gebühren für die Benutzung des Freibades Grafenwiesen

Auf Grund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat
Grafenwiesen in der Sitzung am 22.04.2024 eine Satzung zur Änderung der Satzung über
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibades Grafenwiesen neu erlassen.

Die Satzung tritt am 01.06.2024 in Kraft.

Die Satzung liegt während der allgemeinen Dienststunden in der Gemeindeven/valtung
Grafenwiesen, Rathausplatz 6, Zimmer Nr. 7 zur öffentlichen Einsichtnahme aus.
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